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 Veröffentlicht am 20.11.1991

Norm

AÜG §11 Abs2 Z4

Rechtssatz

Eine teleologische Reduktion der Gesetzesregelung auf die Zulässigkeit von Befristungen, die sich über die Person der

Arbeitskraft erklären ließen, kommt nicht in Betracht. Der sachliche Grund für die Befristung muß allerdings bereits

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses objektiv überprüfbar vorliegen.
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